
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Betreiber und Fachexpert*innen der Abwasserwirtschaft, 
liebe Lehrer*innen und Obleute der DWA-Nachbarschaften,

die Omikron-Welle baut sich weiter auf - die Infektionszahlen in Baden-
Württemberg steigen täglich. Experten erwarten den Höhepunkt der Infektionen
etwa Mitte Februar. Mit weiteren quarantäne- oder krankheitsbedingten
Ausfällen und somit Personalengpässen auch in KRITIS-Betrieben ist daher zu
rechnen.

Aus dem Lagegespräch der Landesregierung zu Omikron haben wir aktuelle
Informationen zu Ausnahmeregelungen bei der Arbeitszeit erhalten. Alles
Wichtige dazu haben wir in diesem Newsletter für Sie zusammengestellt.

Freundliche Grüße 
Christina Cott, M.A. 
Öffentlichkeitsarbeit
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Arbeitszeit-Ausnahmeregelungen bei
Pandemieausfällen

Foto: Pxhere 1608792

Rechtliche Möglichkeiten für Betriebe in Baden-
Württemberg
Laut Wirtschaftsministerium gibt es in Baden-Württemberg folgende rechtliche
Möglichkeiten für Betriebe bei pandemiebedingten Personalengpässen:

Kurzzeitige Abweichungen

Kurzzeitige Abweichungen (ca. bis zu einer Woche Dauer) von den
Begrenzungen der täglichen Höchstarbeitszeit und dem Verbot der
Sonntagsarbeit aufgrund einer wegen Pandemieausfällen entstehenden
Notlage können Betriebe gemäß § 14 Arbeitszeitgesetz eigenmächtig und
ohne gesonderte Genehmigung der Behörden vornehmen.

Länger andauernde Ausnahmeregelungen

Länger andauernde Ausnahmeregelungen können Betriebe per Antrag bei der
zuständigen Behörde* gemäß § 15 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz (Ausnahme im
dringenden öffentlichen Interesse) erlangen.

Flächendeckende und lang andauernde Engpässe in KRITIS-Betrieben

Bei flächendeckenden und lang andauernden Personalengpässen in den
kritischen Branchen können die zuständigen Behörden* Ausnahmeregelungen
generell für alle Betriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich per
Allgemeinverfügung treffen. 
(Ein Bedarf für Ausnahmereglungen nach Punkt 3 wird derzeit nicht gesehen.)

*Die zuständigen Behörden sind die Gewerbeaufsichtsämter gem. § 17
ArbeitszeitG.

Falls sich pandemiebedingt Engpässe oder Probleme bei der Aufrechterhaltung



des Kläranlagenbetriebs abzeichnen, wären wir für Ihre Rückmeldung an
unsere Corona-Hotline (Kontaktdaten siehe unten) dankbar. So können wir
die Lage in Baden-Württemberg besser einschätzen.

Bleiben Sie gesund!

Weiterführende Informationen
Weitere Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus auf
abwassertechnischen Anlagen finden Sie

| unter www.dwa-bw.de auf unserer Startseite im Artikel "Coronavirus und
Abwasser" sowie

| auf der Webseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BAuA: Aktuelle Informationen zum Coronavirus. Von dort gelangen Sie auch
zum aktuell gültigen SARS CoV-2 Arbeitsschutzstandard des
Bundesarbeitsministeriums.

Corona-Hotline

Der DWA-Landesverband hat für die Betreiber und Betroffenen der
Abwasserwirtschaft einen E-Mail-Account für Fragen rund um die Auswirkungen
des Corona-Viruses auf das betriebliche Krisenmanagement eingerichtet:
corona@dwa-bw.de 
Bei Fragen stehen Ihnen Lisa Banek und Florian Wesche gerne zur Verfügung:
Tel. 0711 896631-145 bzw. -155

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Mit dieser Sonderausgabe informieren wir über wichtige Neuigkeiten zur
Corona-Pandemie. Wir haben Sie aufgrund der Aktualität in unseren Verteiler
aufgenommen. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
melden Sie sich bitte durch Klick auf die Schaltfläche "Abmelden" am Ende der
Seite ab.

Wenn Sie diesen Newsletter über eine Weiterleitung erhalten haben und den
Newsletter gern selbst erhalten möchten, können Sie sich mit Klick auf die
folgende Schaltfläche registrieren:

https://www.dwa-bw.de
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/Coronavirus_node.html
mailto:corona@dwa-bw.de
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